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VO.  S Aquin und seiner Erklärer. besonders des bekannten Fastenpredigers von Parı  s
P, Janvıer. ahlreiche Aussprüche berühmter Aszeten und Geisteslehrer werden an-
geführt, passende Beispiele aus der Kırchen- und Ordensgeschichte Z Vergleich
herbeigeholt, oft wird uch als willkommene Auflockerung des ernsten Stoffes eiıne
Begebenheıt der auch 1ne Andekdote erzählt, die Illustrierung, Belehrung der
auch ZU  M Erheiterung dıenen kann

Hervorzuheben ist die klare, konsequént durchgeführte Disposition: Oberer Se1N
und als Oberer handeln;: der erste eil miıt den Unterabteilungen: Geistige und Ia
rahische Autorität, der zweıte eıl mıt gedıegenen Ausführungen über dreı 1ugenden:
Klugheıt, Festigkeit und Güte, die sıch SOZUSaSCH dreı Monographien 1m kleinen
entwickelt haben. Der Autor hat verstanden, ın diesen einfachen Rahmen alles
Notwendige einzuf ügen, wWwWäas eın  ua Oberer seılın und wıissen soll. Jedem der Kapıtel
ist 1ne kurze Inhaltsangabe vorausgestellt, dıe einen Ersatz bıeten kann und muß
für eın Sachregister; eın  _ solches ware gewiß manchen vielbeschäftigten Obern sechr
willkommen, dıe sıch SCIH über geW1sse Fragen kurz orJıentlieren möchten, die ber

verschiedenen Stellen behandelt werden, wıe€e Lwa KEntlassung, kanonische Visı-
tatıon U, V, d

Mıt großer Offenheıt weıst der Verfasser auf manche Übelstände und Mißbräuche
Klostergemeinschaften hın un!: warnt VOT den oft nahehegenden Gefahren eines

Mißbrauchs der Amtsgewalt, Zie daß der Obere sıch selbst leicht dıspensıert,
seiner eiıgenen Klugheit Sar sehr vertirau. (dıe diesbezügliche Liste 31—33 1st
ziemlich reichhaltig). Eirnst un eindringlich legt den Obern ihre Pflichten ans Herz,
Zie für dıe Gesundheit der Untergebenen SOTSCH, den Jüngeren ıne gehörige
WYachausbildung zuteıil werden lassen 13 1 Auch für die <  ahl der bern werden
treffliche Winke gegeben; wıird uch das dem Thomas VO.  5 Aquin zugeschrıebene
Wort zıtıert, als S1C. einmal die Entscheidung handelte, ob e1InNn Heiliger, eın
Gelehrter der eın Kluger aqals Oberer gewählt werden solle: J1 Sancius est, Tet pro
vobis; S1 doctus esSt, doceat VvVos S1 prudens est, vos! Gar mancher treiflicheRatschlag wird gegeben, der besonders für die heutige Zeit gut paßt. Wäre nıcht
oft geradezu Pflicht mancher Obern, S1IC. bisweilen, WeLlnNn uch schweren Herzens,
nach dem Wort ıner Oberin richten: „Ich bın für die seelen meıliner geistlichen
Tochter verantwortlich; S1€e sınd VOFr JLem Ins Kloster eingetreten, sıch heiligen ;
darum werde iıch heber ‚wel der drei Häuser aufheben, als en eln Leben voll
äaußerer Arbeit zumutfen, das S1€e körperlich zugrunde richtet.“ Das uch ıst natürlich
1n erster Limie für geistliche Obern, U, Jler Urdensgemeinschaften, bestimmt
und passend, da VOT JHem das Jien (JemMeinsame hervorhebt;: ber enthält viel
Praktisches und Beherzigenswertes, daß alle, die mıt Menschen Liun haben, mıt
großem Nutzen lesen werden.

Linz d Dr. dolf Buder
Kirchenrecht

Drei Abhandlungen dem Gebiete Kırche und Staat. Mgr GCelestino Trezzini
anläßlich se1ines Rücktrittes VO. Lehramt gewıdmet. (Freiburger VeröffentLichungen
d  uUS dem Gebiete VO.  = Kırche un Staat. Begründet VO.  . Ulrich Lampert, fortgesetzt
VO.  5 Kugen Isele, Professoren der Unwversität Freiburg/Schweiz,. and 10/12.) (128
U 52 19 117.) Bildtafeln Freiburg /Schweiz, Universiıtätsverlag. Kart. ın einem and
* Jede Abhandlung ist uch separat erhältlich.

Die erstie Abhandlung ıst 1ne rechtsgeschichtliche Untersuchung über „Das
Freiburger Münster St. Nikolaus un! seıne Baulast‘“ von Kugen Isele Wenn uch die
Ausführungen des Freiburger . Kanonisten der juridischen Fakultät dem Thema
entsprechend vornehmlich Jokalgeschichtlichen Charakter haben, SIN s1e doch
auch für die allgemeine Kirchenrechtswissenschaft nıcht ohne Bedeutung. Dies gilt
esonders VO.  S dem ersten eil der Untersuchung, der ınen Überblick über den Begriff
und die Probleme der Kultusbaulast SsSOWI1e ıne kurze Darstellung der historischen
Entwicklung und des geltenden Rechtes enthält.

Die zweıte Abhandlung ıst e1In Beitrag VO. Peter ägglı O  ber „Das verweltlichte
Eherech Der moderne Staat hat die Mitwirkung der Kırche beı den eherechtlichen
Funkt.ionep beseitigt und sS1e durch die se1iıner Organe TSELZT. nhaltlıch hat seın
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Eherecht nach seinem Gutdünken ohne Rücksicht qauf das Refigiémi)ekenntnis selner
Bürger gestaltet, dabeı ber trotzdem geWISSE Grundsätze der christlichen Eheordnung
(Eınehe, Konsensualprinzip, allgemein-menschlicher Charakter und Ausschließlichkeit
der Ehe gegenüber dem Konkubinat, öffentlich-rechtlicher Charakter des Eherechtes) f
beibehalten. Die Verweltlchung des Eherechtes erklärt S1C. aus dem Bestreben, den
einzelnen VO.  5 der Autonität der Kıirche in Ehesachen befreien. Aber der Staat
dabeı mehr darauf auSs, che Gewissensfreiheit der Nichtkirchlichen gegenüber der Kırche
als die (Jewissens- und Kultusfreiheit der Kırchentreuen gegenüber dem Staate
schützen. Mit Recht verweıst auf das Paradoxe der staatlichen Gesetzgebung:
„Während eın Geistlicher, der eine kirchliche JIrauung VOLr der staatlıchen vornımmt,
VO.  s Amts I} mıt einer uße bıs A Fr. 500 bestraft werden muß, selbst wWenn
die staatlıche Ordnung nıcht verletzen (Zivulstandsverordnung, Art. 182, Abs 2)
geht der Konkubinarıer VO.  S Bundesrechts SCcChH straflos aus,.: Bestraft wırd Iso die
Störung der formellen Ordnung, nıcht die materıelle Unordnung, eın Zeichen, wıe  _ sehr
ım. modernen Staate die Tendenz wirksam ıst, die Urdnung nur iın ußerlichkeiten zu
erblicken“” (S 34) 1er hätte noch hingewıesen werden können auf den Widerspruch kr

der obıgen Straf bestimmung miıt der VO. modernen Staat feierlich proklamierten
Glaubens- un! Gewissensfreiheit (vgl das Erkenntnis des österreichıschen V erfassungs-
gerichtshofes über dıe Verfassungswidrigkeit des des Personenstandsgesetzes und
seine Aufhebung; Bundesgesetzbl. 1956, 46.). Nach dem verwelthlichten Eherecht stellt
die Ehe DU  P ıne Rechtsbeziehung zwıschen den Eheleuten und ıne solche zwıschen
den Eheleuten ıund dem Staate dar. „Die Ehe (im normatıven Sınne) ist nach aat-
liıchem Recht nıchts anderes als die Tatsache, daß der Staat bestimmte Personen als
miteinander verheirate betrachtet” ® 44.) Demgemäß mussen die aus der chrıst-
lıchen Eheordnung VO. Staate übernommenen Ausdrücke entsprechend der aat-
lichen posıtıvıistischen Rechtsauffassung verstanden werden. Mit Recht kritisiert

das Verhalten des Staates, der sich des begriff ichen Kleides der christlichen Ordnung
bediente und immer noch bedient. Wenn schhließlich sagt, daß cdie Verweltlichung
des Eherechtes 1m modernen, VO.  i Anhängern verschledener Weltanschauungen be-
wohnten Staate Gründen der Gewissensfreiheit iıne historische Notwendigkeit

(S 1ff.), SO ıst ıhm beizustimmen mıt der Fanschränkung, daß der Staat dann
aus ben diesen Gründen nıcht der VOoOr dem Standesamt geschlossenen, sondern
uch der bloß kırchlich geschlossenen Ehe VO:  S Katholiken den Charakter eiıner wıirk-
lLchen Ehe mıt Hen bürgerlichen Rechtsfolgen zuerkennen 80.

Die dritte Abhandlung: „Von den Rehgionsdehkten, Begriff, System, Rechts-
güter, Glaubensdelikte“ hat Vital Schwander Z Verfasser. Der Autor sucht in
erster Lı  nı]ıe die rechtlichen Grundlagen der Religionsdelikte erforschen, wobei
auch das geltende Recht der Religionsgemeinschaften und des Staates berücksichtigt.
Er geht ın seıner Untersuchung VO.  - den Hauptäußerungen der Religion (Glaube,
Kult, Sittengebote, Religionsgemeinschaft) aus, s1€e mıt den verschıiedenen Rechts-
gutern kombinieren, unfier denen die Religionsdelikte betrachtet werden können.
Im etzten Abschnitte behandelt dıe Glaubensdelikte unter besonderer Berück-
sıchtigung des schweizerischen Rechtes. Die Studie ist eın wertvoller Beltrag ZULFX Frage
des Verhältnisses von Kırche und Staat. Hervorzuheben ist die exakte Begriffsbestim-
Mung un!‘ übersichtliche Kinteilung der Religionsdelikte sowl1e die ausführliche Be-
gründung ihrer Strafbarkeit 1 staatlichen Bereiche.

In einem modernen Staate mıt verschiedenen Bekenntnissen muß des reli-
g1ösen Friedens wiıllen staatliche Religionsfreiheit der staatsbürgerliche Toleranz
herrschen. Diese bedeutet die relig1öse Freiheit zwıischen den Bürgern un: die relig1öseFreiheit des Bürgers VOor der Staatsgewalt, die der einzelne durch die verfassungs-
mäßig garantıerte Glaubens-, (Gew1ssens- und Kultusfreiheit geschützt ıst. Mıt
dieser Religionsfreiheit ıst ıne nähere „Zusammenarbeit VO:  S Religion und Religions-
gemeinschaften auf der einen SE  ıte un! dem Staate auf der anderen Seite durchaus
vereinbar“ 36) Der Staat kann daherverschiedene KReligionen und Konfessionen —
ungeachtet er Unterschiede 1MmM einzelnen durch Statuierung VO:  =} Religi0ns-delikten und entsprechenden Strafen schützen, weiıl s1e alle aufTe Art, wWenn uch 1n
verschiedenem Maße, staatspolitisch ınen günstigen Einfluß ausüben (S f. Ein
anderes Schutzobjekt für die staatlıche Strafgesetzgebung ist die Achtung VOor der
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relig1ösen Überzeugung Andersdenkender:. Das relig1öse Gefühl bzw. das damıt 1
Zusammenhang stehende Ärgernis hält Schwander nicht für geeignet, das Wesen
ınes Deliıktes ZU charakterısıeren 68) Dagegen könnte auf das kanonische Recht
verwlesen werden, wonach der rechtmäßige Obere eine nıcht mıt Strafe bedrohte
Gesetzesverletzung mıt. einer gerechten Strafe ahnden kann, wenn das gegebene

gern1s der dıe besondere Schwere der Gesetzesverletzung dies erforderLlich mache
(can. DD 1).

Graz Dr. Josef Irummer
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METAPHYSIK
als Weg VO den Grenzen der Wissenschait

dıe TeEenNzen der Religion

Auflage, 287 Seiten, LW

Das Buch will nach des Autfors eigener Angabe S'ceilung nehmen
dem ewigen Gegenstand der Philosophie, „dem Zusammenhang oit
Welt ensch‘“ a  el soll dıe Antwort, die nıer sowohl VOo  5 unten
wıe VO  5 ben her versucht Wird, ıne Zusammenschau unNnseTrer Ur-
erfahrung un Wissenschaftserfahrung se1ln. Die Bedeufiung un!: NOot1-
wendigkeit eines solchen Versuches 1e auf der Hand, und wenn
überhaupt einer, dürifite gerade (0NAS enzl]l, der Münchner Profes-
SOr un Verireier eines kritischen Realismus, dieser Au{fgabe
berufen sSe1ln. Das Buch richtiet sich 1n gleicher Weise den Fach-
philosophen, den Fachwissenschaf{tler un den „nachdenklichen,

einer Einheit ın der j1elheı interessierten Lajen®®. Die zweite
Auflage berücksichtig die neuesten Erkenntnisse un Fragen, VOL

em die ontiologische Bedeufiung der nı  teuklidischen Geometrie, das
osmogonie-Problem, das Problem der Elementarteilchen un das

existentlalistis Problem

Z be  hen alle Buchhandlungen
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